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RS OGH 1981/4/29 1Ob597/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1981

Norm

ZPO §237 A

ZPO §397a

Rechtssatz

Die Zurücknahme der Klage unter Anspruchsverzicht ist nach rechtzeitiger Erhebung eines Widerspruches durch den

Beklagten schon vor der formellen Aufhebung des stattgebenden Versäumungsurteiles zu Beginn der Tagsatzung zur

mündlichen Streitverhandlung zulässig. Durch die Klagsrücknahme wird das Versäumungsurteil ex lege wirkungslos.

Entscheidungstexte

1 Ob 597/81
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